
Lehrgänge mit Onlineunterricht

Industriemeister/-in online - Basisqualifikationen

Kombipaket mit Online-Kursen und Unterricht vor Ort

Ort / Dauer

Deggendorf
7. November 2009 bis 24. April 2010

Preise

Lehrgang
Basisqualifikationen 1.400 ¤
Handlungsspezifische 2.400 ¤
Qualifikationen

Ausbilderlehrgang  425 ¤
(nur bei Vollzeitunterricht)

Prüfung
Meisterprüfung 440 ¤
Ausbilderprüfung 143 ¤

Anmeldung
mit Anmeldevordruck (bitte anfor-
dern, wenn nicht beiliegend) bei der
IHK-Akademie Niederbayern
Nibelungenstraße 15
94032 Passau

Finanzielle Fördermöglichkeiten
enthält das beigefügte Informationsblatt
(bitte anfordern falls nicht beiliegend)

Auskünfte
& Lehrgang 0851 507-132
& Prüfung 0851 507-145

Änderungen vorbehalten!

Teilnahmebedingungen
Seminare und Lehrgänge der IHK-Akademie Niederbayern finden nur bei 
genügender Beteiligung statt. Diese Lehrveranstaltungen sind aufgrund 
einer Mindestzahl von verbindlichen Anmeldungen nach dem gegenwärtigen 
Kostenstand kalkuliert.
1. Anmeldung

Bei allen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Anmeldung 
soll rechtzeitig, möglichst bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erfolgen 
und ist schriftlich auf den bei der IHK erhältlichen Vordrucken vorzuneh-
men. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksich-
tigt. Der Teilnehmer ist mit der Speicherung seiner persönlichen Daten für 
die Abwicklung der Bildungsmaßnahme und für weitere Informationen 
einverstanden. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese Teilnah-
mebedingungen an.

2. Zahlungsbedingungen
Der Teilnehmer hat das Entgelt für die Lehrveranstaltung unabhängig von 
Leistungen Dritter (z. B. Arbeitsamt, Arbeitgeber, Berufsförderungsdienst) 
zu dem auf der Rechnung/dem Gebührenbescheid genannten Termin, 
spätestens vor Maßnahmebeginn, zu zahlen.

3. Rücktritt, Kündigung
Bis drei Wochen vor Beginn der Lehrveranstaltung kann der Teilnehmer 
ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung vom Vertrag 
zurücktreten. In diesem Fall kann eine Bearbeitungspauschale erhoben 
werden.
Erfolgt der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt oder nimmt der Teil-
nehmer an der Lehrveranstaltung nicht teil, so ist er grundsätzlich zur 
Zahlung des vollen Entgelts verpflichtet, wenn er keinen Ersatzteilnehmer 
stellt, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt.
Die Teilnahme an einer beruflichen Bildungsmaßnahme mit einer Dauer 
von mehr als drei Monaten kann mit einer Frist von sechs Wochen, 
erstmals zum Ende der ersten drei Monate, sodann jeweils zum Ende der 
nächsten drei Monate ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die 
Kündigung muss schriftlich bei der IHK eingehen. Das Kündigungsrecht 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

4. Wechsel der Dozenten
Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beein-
trächtigt wird, berechtigen der Wechsel der Dozenten und Verschiebun-
gen im Ablaufplan den Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag 
noch zur Minderung des Entgelts. Die Möglichkeit zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

5. Ausschluss von der Teilnahme
Die IHK ist berechtigt, Teilnehmer in besonderen Fällen, z. B. Zahlungsver-
zug, Störung der Veranstaltung und des Betriebsablaufs, von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen. Im Fall eines Ausschlusses richtet sich der 
finanzielle Anspruch der IHK nach Ziffer 3. der allgemeinen Teilnahmebe-
dingungen.

6. Haftung
Die Haftung der IHK für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen, 
Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl ist ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhal-
ten der IHK oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht.

7. Absage von Lehrveranstaltungen
Bei ungenügender Beteiligung hat die IHK-Akademie Niederbayern das 
Recht, Lehrveranstaltungen abzusagen. Die bereits bezahlten Entgelte 
werden dann erstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Dies 
gilt auch, wenn Lehrveranstaltungen aus Gründen abgesagt werden müs-
sen, welche die IHK nicht zu vertreten hat.

8. Urheberrecht
Die verwendete Computersoftware und die Arbeitsunterlagen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Kopieren und / oder Weitergabe an Dritte ist nur 
mit vorheriger Einwilligung des Urheberrechtsinhabers zulässig.

Stand Oktober 2006

LEHRGANG

Geprüfte/-r
Industriemeister/-in

Fachrichtung Elektrotechnik

mit Vollzeit-, Teilzeit- und 
Onlineunterricht
in Passau, Straubing/Deggendorf



Industriemeister - Elektrotechnik

Das Scharnier im Betrieb
Industriemeister/innen der Fachrichtung Elektrotechnik 
arbeiten in erster Linie in Betrieben der Elektrobranche und 
der Energieversorgung, z.B. bei Herstellern von Elektromo-
toren oder bei Betreibern von Überlandleitungen für die 
Stromübertragung. Sie sind aber auch bei Herstellern von 
Computern oder elektromedizinischen Geräten und Inst-
rumenten tätig. Bei Rundfunkveranstaltern sind sie z.B. im 
Bereich der Sendetechnik beschäftigt, im Eisenbahnverkehr in 
der technischen Instandhaltung. Darüber hinaus können sie 
in Unternehmen des Maschinen- und Werkzeugbaus oder des 
Fahrzeugbaus, hierbei insbesondere im Bereich der Fahrzeug-
elektronik tätig sein.

Ausbilderlehrgang
Die Ausbildereignung ist Bestandteil der Industriemeister-
qualifizierung. Sie ist aber nicht Gegenstand der Industrie-
meisterprüfung, sondern muss als Zulassungsvoraussetzung 
vor der Handlungsspezifischen Teilprüfung nachgewiesen 
werden.

Beim Vollzeitlehrgang ist zwischen den Lehrgangsteilen 
„fachübergreifende Basisqualifikationen“ und „handlungs-
spezifische Qualifikationen“ ein Ausbilderlehrgang mit 
eingeplant. Falls Sie an diesem Ausbilderlehrgang teilnehmen 
wollen, bitten wir Sie, dies am Anmeldevordruck anzugeben 
(bitte Kästchen vor Ausbilderlehrgang zusätzlich ankreuzen).

Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung

1. Zu den Fachrichtungsübergr. Basisqualifikationen: 
Abschlussprüfung in einem Ausbildungsberuf der Fachrich-
tung Elektrotechnik und mindestens einjährige Berufspraxis 
oder eine sonstige Abschlussprüfung und 
18 Monate Berufspraxis oder ohne Berufsabschlussprüfung 
mind. fünfjährige Berufspraxis im Elektrobereich.

2. Zu den Handlungsspezifischen Qualifikationen:
Erfolgreicher Prüfungsabschluss des BQ-Teils, der nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegt und eine weitere Berufs-
praxis von mindest. einem Jahr sowie Nachweis berufs- und 
arbeitspädagogischer Kenntnisse nach der Ausbilder-
Eignungsverordnung.

Inhalt

1. BQ- Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen
• Rechtsbewusstes Handeln
• Betriebswirtschaftliches Handeln
• Anwendung von Methoden der Information, 
 Kommunikation und Planung
• Zusammenarbeit im Betrieb
• Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und tech-
 nischer Gesetzmäßigkeiten

2. HS- Handlungsspezifische Qualifikationen
• Handlungsbereich “Technik” (Infrastruktursysteme und 
• Betriebstechnik bzw. Automatisierungs- und
 Informationstechnik)
• Handlungsbereich “Organisation” (Betr. Kostenwesen)
• Handlungsbereich “Führung und Personal”

Lehrgang mit Vollzeitunterricht

Ort / Dauer 

Passau
8. Februar 2010 bis 12. November 2010

Basisqualifkationen (ca. 400 UE)
8. Februar 2010 bis 30. April 2010

unterrichtsfrei
15. und 16. Februar 2010
2. und 5. April 2010

Prüfung
5. und 6. Mai 2010

Ausbilderlehrgang (90 UE)
10. bis 21. Mai 2010
 

Handlungsspezifische Qualifikationen (ca. 700 UE)
21. Juni 2010 bis 12. November 2010

unterrichtsfrei
2. bis 20. August 2010
1. November 2010

Prüfung
25. und 26. November 2010

Lehrgang mit Teilzeitunterricht

Orte / Dauer 

Straubing oder Passau (BQ-Teil) und 
Deggendorf (HS-Teil)
28. August 2010 bis 3. November 2012

Basisqualifikationen (ca. 400 UE)
28. August 2010 bis 30. April 2011

Vollzeitunterricht
4. bis 8. Oktober 2010
8. bis 12. November 2010
10. bis 14. Januar 2011
21. bis 25. März 2011
28. und 29. April 2011

unterrichtsfrei
20. Dezember 2010 bis 8. Januar 2011
23. April 2011

Prüfung
5. und 6. Mai 2011

Handlungsspezifische Qualifikationen (ca. 700 UE)
21. Mai 2011 bis 3. November 2012

Vollzeitunterricht
17. bis 21. Oktober 2011
16. bis 20. Januar 2012
8. bis 12. Oktober 2012

unterrichtsfrei
30. Mai bis 17. Juni 2011
1. bis 26. August 2011
19. Dezember 2011 bis 13. Januar 2012
7. April 2012
26. Mai 2012
30. Juli bis 24. August 2012

Prüfung
12. und 13. November 2012


